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Besuchen Sie Christian von
Stetten im Bundestag

Jährlich besuchen über 
1.500 Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Bundes-
tagswahlkreis   Schwä-
bisch  Hall–Hohenlohe 
ihren Wahlkreisabgeord-
neten Christian von Stet-
ten in Berlin. 
Sein  Berliner  Bundes-
tagsbüro   organisiert 

für Schulklassen, Senio-
rengruppen   oder   Be-
triebsausflüge   gerne 
ein  interessantes,  kos-
tenloses   Besuchspro-
gramm  im  Deutschen 
Bundestag: Nehmen Sie 
an  einer  Plenarsitzung 
von  der  Besuchertribü-
ne aus teil, besichtigen 

Sie die Reichstagskup-
pel mit Blick über ganz 
Berlin und sprechen Sie 
mit Christian von Stetten 
über seine politische Ar-
beit und den parlamen-
tarischen Alltag

Informationen über ein 
kostenloses  Besichti-

gungsprogramm  und 
persönliche Gesprächs-
termine mit Christian 
von Stetten erhalten Sie 
im Berliner Büro unter 
Telefon 030/227 753 46 
oder  unter  christian.
stetten@bundestag.de.
Für interessierte Einzel-
personen bieten mehre-

re Reiseveranstalter der 
Region 3- bis 5-tägige 
Busreisen mit Hotel und 
Berliner  Besuchspro-
gramm an. 

Nähere Informationen 
erhalten Sie über die E-
Mail-Adresse info@ber-
lin-hohenlohe.de 

Nicht nachvollziehbare 
Wahlrechtsreform der Ampel
Die Rot-Grün-Gelbe Bun-
desregierung hat die von 
der Vorgängerregierung 
(damals Angela Merkel 
mit CDU, CSU und SPD) 
am 8. Oktober 2020 be-
schlossene  Verkleine-
r ung   des   Deutschen 
Bundestages durch die 
Reduzierung  der  299 
Bundestagswahlkrei-
se auf 280 rückgängig 
gemacht und ein nicht 
nachvollziehbares neues 
Wahlrecht beschlossen.
Christian von Stetten hat-
te sich im Jahr 2020 für 
eine noch stärkere Redu-
zierung der Mandate ein-
gesetzt, aber das Gesetz 
als  „ersten  sinnvollen 
Schritt zur Reduzierung 
der viel zu hohen Zahl 
an Abgeordneten“ aner-
kannt.

Nach der Regierungs-
übernahme im Jahr 2022 
hat die Abgeordneten-
mehrheit von SPD, Grü-
nen und FDP dieses Ge-
setz zur Reduzierung der 
Bundestagswahlkreise 
aus dem Jahr 2020 auf-
gehoben und die Anzahl 
der Wahlkreise am 17. 
März 2023 wieder von 
280 auf 299 erhöht. Zu-
sätzlich hat die Ampel-
Koalition die Landeslis-
ten der Parteien gestärkt 
und die Mindestanzahl 
von  Personen,  welche 
über die Parteilisten in 
den Bundestag gewählt 
werden, von 299 auf 331 
heraufgesetzt.

Außerdem hat sie sich 
ein eigenes neues Wahl-
recht  geschaffen,  dass 
nach 75 Jahren Bundes-
republik  Deutschland 
folgenden   Grundsatz 
streicht:

„Egal, welche Partei oder 
welche Einzelkandidatin 
oder Einzelkandidat in 
seinem Bundestagswahl-

kreis die meisten Stim-
men erhält, diese Person 
vertritt in Zukunft den 
Wahlkreis im Deutschen 
Bundestag.“

Nicht mehr nur der 
Wählerwille im Wahl-
kreis entscheidet
Bei dem von SPD, Grünen 
und FDP beschlossenen 
neuen Wahlrecht ent-
scheiden nicht mehr al-
lein die Wählerinnen und 
Wähler des Wahlkreises, 
wer als ihr Vertreter nach 
Berlin fährt, sondern 
auch die „Zweitstimmen-
verteilung auf Landes-
ebene“. Das ist eigentlich 
ein „Skandal“. Aber es ist 
jetzt Gesetz, alle Beteilig-
ten müssen sich daran 
halten und die Bevölke-
rung aufklären.

Folgen der Ampel-Wahl-
rechtsreform vom 13. 
März 2023
Hätte das jetzt für die 
Bundestagswahl am 23. 
Februar  2025  gültige 
Wahlrecht bereits für die 
letzte  Bundestagswahl 
am 26. September 2021 
gegolten, hätte es zum 
Beispiel  für  den  Wahl-
kreis  Heilbronn  diese 
Folgen gehabt: Der dor-
tige Wahlkreissieger von 
der CDU erhielt 27,8 % 
der  abgegebenen  Erst-
stimmen (SPD 24,3 %, 
G r ü n e   1 2 , 7 % ,   A f D 
12,8 %, FDP 13,7 %). Seit 
Bestehen der Bundesre-
publik Deutschland war 
klar: mit seinen 27,8 % 
hat  der CDU-Kandidat 
in Heilbronn gewonnen 
und vertritt die nächsten 
Jahre den Wahlkreis in 
Berlin.
Das neue Wahlrecht wür-
de jetzt zwar anerkennen, 
dass der CDU-Kandidat 
den Wahlkreis Heilbronn 
gewonnen hat, aber da 
seine  erzielten  27,8 % 
nicht zu den besten CDU-

Wahlergebnissen im Ver-
gleich mit anderen ba-
den-württembergischen 
CDU-Ergebnissen  zäh-
len, würde der Heilbron-
ner Wahlsieger von der 
Mitgliedschaft im nächs-
ten Deutschen Bundestag 
ausgeschlossen.
Für die nächsten vier Jah-
re hätte der Bundestags-
wahlkreis Heilbronn kei-
nen  direkt  gewählten 
Abgeordneten in Ber-
lin, beziehungsweise der 
zweitplatzierte Kandidat 
der SPD (24,3 %), welcher 
über die Landesliste sei-
ner Partei in den Bundes-
tag einzieht, übernimmt 
die Vertretung des Wahl-
kreises. 

Was bedeutet die Wahl-
rechtsreform für den 
Bundestagswahlkreis 
Schwäbisch  Hall–Ho-
henlohe im Jahr 2025?
Der bisherige direkt ge-
wählte   Wahlkreisab -
geordnete und bei den 
Umfragen (Stand: 10. 
Januar 2025) zur Bun-
destagswahl am 23. Fe-
bruar 2025 führende 
CDU-Kandidat Christian 
von Stetten muss nicht 
nur in seinem Wahl-
kreis die meisten Stim-
men erhalten, sondern 
auch im Vergleich mit 
anderen CDU-Kandida-
ten in den baden-würt-
tembergischen   Wahl-
kreisen besonders gut 

ab s c h n e i d e n .   S o l l t e 
Christian von Stetten 
den Wahlkreis Schwä-
bisch Hall–Hohenlohe 
gewinnen, aber nicht 
genügend Erststimmen 
im Vergleich mit ande-
ren CDU-Kandidaten in 
Baden-Württemberg er-
halten, wird der Wahl-
kreis Schwäbisch Hall–
Hohenlohe von keinem 
direkt gewählten Abge-
ordneten in Berlin ver-
treten, beziehungsweise 
wäre der in den Umfra-
gen (Stand: 10. Janu-
ar 2025) zweitplatzierte 
AfD-Kandidat Benjamin 
Götz der zukünftige Ver-
treter des Wahlkreises 
in Berlin.
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Briefwahlunterlagen 
abholen oder sich zu-
schicken lassen und 
vor dem Wahltag an Ihr 
Rathaus zurücksenden 
oder dort abgeben. We-
gen der Kürze der Zeit 
bis zum Wahltag kön-
nen Sie auch direkt 
auf dem Rathaus vorab 
wählen gehen.

Wie funktioniert 
die Briefwahl?

„Erststimme ist 
Stetten-Stimme“

Bei  der  Bundestags-
wahl hat jede Wählerin 
und jeder Wähler zwei 
Stimmen: Mit der „Erst-
stimme“  entscheiden 
die  Wählerinnen  und 
Wähler des Bundestags-
wahlkreises Schwäbisch 
Hall–Hohenlohe,   wel-
cher der auf dem Stimm-
zettel stehende Direkt-
kandidat in Zukunft ihr 
Ansprechpartner in Ber-
lin als direkt gewählter 
Wahlkreisabgeordneter 
sein soll. 

Mit der „Zweitstimme“ 
wählen Sie die Landes-
liste einer der in Baden-
Württemberg auf dem 
Stimmzettel stehenden 
zugelassenen  Parteien 
und entscheiden so, mit 
wie vielen Abgeordneten 
eine Partei im nächsten 
Deutschen Bundestag in 
Berlin vertreten ist.

Neben den bundesweit 
299 direkt zu wählenden 
Wahlkreisabgeordne-
ten („Erststimme“) schi-
cken die Parteien zusätz-
lich  331  Abgeordnete 
über  ihre  Parteilandes-
listen  („Zweitstimme“) 
in den Deutschen Bun-
destag. 

Die im Wahlkreis Schwä-
bisch  Hall–Hohenlohe 
kandidierenden  Wahl-
kreiskandidaten  („Erst-
s t i m m e “ )   v o n   S P D, 
Bündnis 90/Die Grünen, 
FDP, AfD und Die Lin-
ke kandidieren außer-
dem auf den Landeslis-
ten („Zweitstimme“).
Der   CDU-Bundestags-
kandidat Christian von 

Stetten möchte weiter-
hin als direkt gewählter 
Abgeordneter unabhän-
gig von der Parteifüh-
rung bleiben und nur 
den Wählerinnen und 
Wählern in seiner Hei-
mat verpflichtet sein. 
Deshalb kandidiert er 
nur in seinem Wahl-
kreis   („Erststimme“) 
und verzichtet wie in 
der Vergangenheit auf 
eine „Absicherung“ über 
die Landesliste („Zweit-
stimme“) seiner Partei. 

Stimmenteilung
Das   Bundestagswahl-
recht sieht vor, dass An-
hänger   einer   Partei , 
welche mit der „Zweit-
stimme“ ihre favorisier-
te Partei wählen und da-
mit über die Stärke im 
Deutschen  Bundestag 
entscheiden, gleichzeitig 

mit ihrer „Erststimme“ 
den  Direktkandidaten 
Christian von Stetten von 
der CDU wählen können.

Zweitstimme ist Kanz-
lerstimme!
Da die Rot-Grün-Gel-
be Bundesregierung ein 
neues Wahlrecht für die 
Bundestagswahl am 23. 
Februar 2025 beschlos-
sen hat, ist inzwischen 
nicht mehr gewährleis-
tet, dass der Kandidat, 
der im Wahlkreis die 
meisten Stimmen be-
kommt, auch im nächs-
t e n   D e u t s c h e n   Bu n -
destag den Wahlkreis 
vertreten kann.

Siehe hierzu den Ar-
tikel „Nicht nachvoll-
ziehbare  Wahlrechts-
reform der Ampel“ auf 
der Seite 19.


